
ſtens
einer

Per

oder
Flure
nden
urch
ſtens

ende
weiſe

ngin

und
upt
den

und
Höfe

nen
men

der
ßen
n 1
gen

An
tus

den

ren
des

Jer
er

ine
nur
erie

chte

v

38

in

en

die

che

de

es
el

es
el

es
zu
re

n

18

te

zt

O

à ,n, enFortſetzung von Seite 16
8 Die

ind dürfen keine höhere Steigung als 16 em haben
9 Die Stufen geſchwungener Treppen müſſen auch an der ſchmalſten

Stelle noch eine Auftrittsbreite von mindeſtens 23 em haben
10 Freitreppen ſind nur bis zu einer Höhe von 2 m über dem Ge

lände ſſig und müſſen vor den Ausgangstüren Podeſte von ange
meſſener Breite haben

geſtattet
12 Verip unter Treppen ſſud verboten

59 Allgemeine Anordnung der Plätze
z lungsräumen iſt zwiUeber die in Ausſicht genommenen Pläve iſt ein Plan auizuſteuun reihe eine See von mindeſtens 8 Mir innezuhalten Außerdem

darf die Polizeibehörde gebotenen Falles
der Geſtalt und Größe der mit Plätzen zu beſetzenden Flächen des Ver
ſammlungsraumes ſowie Anordnung Art Zahl und Abmeſſungen der
einzelnen Plätze Lage und Breite der für den Verkehr innerhalb des Ver
ſammlungsraumes und für ſeine Entleerung freizuhaltenden Gänge der
aus dem Verſammlungsraum führenden Türen und der Flure Treppen
Ausgängse ins Freie Zu oder Durchfahrten uſw erſehen läßt

Soll der Verſammlungsraum verſchiedenartig benutzt werben S 55ſo iſt für jede Benutzungsart ein beſonderer Plan wen

Die Pläne und ſpätere Aenderungen bedürfen der Feſtſtellung durch
die Polizeibehörde

Plätze die in den feſtgeſtellten Plänen nicht vorgeſehen ſind dürfen
nicht angeordnet werden

60 Sicherung der Rückzugswege
1 Alle Ausgänge müſſen als ſolche mit großer Schrift gekennzeichnet

ſein und dem Publikum ſtets zur Benutzung frei ſtehen Die nächſten
2 zu den Ausgängen müſſen durch rote gut beleuchtete Richtungspfeile
an den Wänden bezeichnet ſein

2 Auf Fluren und Treppen ſind dem Verkehr hinderliche Einbauten
unſtatthaft Türen müſſen nach außen aufſchlagen und an den Wänden
durch nan feſtgehalten werden Vorſtehende oder ganz herum
ſchlagende Tü ägu ſowie Wandtiſche Bordbretter und Wandſitze für dasHausperſonal dürfen auf Fluren höchſtens 15 om vorſpringen ler die vor

eſchriebene Flurbreite nicht beſchränken Schwellenerhöhungen in Türenind verboten

3 Schiebetüren in Rückzugswegen ſind verboten
4 Türverſchlüſſe müſſen durch einen einzigen Griff in Höhe von etwa1,20 m über dem Fußboden von innen leicht zu öffnen ſein Kanten

und Schubriegel ſind verboten
8 61 Fenſter

1 Alle Fenſter müſſen mindeſtens einen beweglichen von innen bequem
mit einem einzigen Griff leicht zu öffnenden Flügel von mindeſtens 35 em
lichter Breite und mindeſtens 1,25 m lichter Höhe haben

2 Gitter vor den Fenſtern ſind nur zuläſſig wenn ſie ſich zugleich
mit den Fenſterflügeln öffnen laſſen und deren Aufſchlagen nicht hindern

Ausnahmen ſind für Kaſſenräume zuläſſig
62 Kleiderablagen

Beſondere Kleiderablagen zu verlangen bleibt für jeden Einzelfall dem
Ermeſſen der Polizeibehörde vorbehalten gegebenenſfalls ſind die Beſtim
mungen des S 19 zum Anhalt zu nehmen

63 Bauart der Wände Decken und Dächer
1 Die Umfaſſungswände von Gebäuden mit Verſammlungsräumen

die inneren Wände von Verſammlungsräumen die Umſchließungswände
notwendiger Treppen und die Wände und Decken der nach Verſammlungs
räumen führenden Zufahrten Durchfahrten und Flure müſſen ſoweit nicht
an ſolche an anderen Stellen dieſer Verordnung weitergehende Anforde
rungen geſtellt ſind feuerfeſt ſein Eingeſchoſſige Gebäude mit Verſamm
lungsräumen dürfen Wände von ausgemauertem und beiderſeitig feuer
ſicher bekleidetem Holzfachwerk haben

Die Decken von Verſammlungsräumen müſſen im allgemeinen
feuerſicher ſolche unter Räumen zu dauerndem Aufenthalt von Menſchen
aber feuerfeſt ſein in eingeſchoſſigen Gebäuden in welchen das Dach zu
gleich die Decke des Raumes bildet ſind ungeputzte gehobelte Holzdecken
zuläſſig Die Decken der Treppenräume notwendiger Treppen müſſen
feuerſicher ſein

3 Dächer ſind feuerſicher einzudecken
S 64 Bauart der Treppen

1 Alle notwendigen Treppen müſſen feuerfeſt ſein und auf beiden
Seiten aus unverbrennlichen Stoffen hergeſtellte Geländer oder Hand
läufer ohne freie Enden haben Liegen Verſammlungsräume nur im
I Stockwerk und befinden ſich über dieſem keine zu dauerndem Aufent
halte von Menſchen beſtimmte Räume ſo ſind für ſolche Verſammlungs
räume feuerſichere Treppen ausreichend

2 Freitragende Treppen ſind verboten

T 8 65 Bauart der ar Luftabzüge Oberlichte
e

Umſchließungen von Rauch und Luftabzügen ſowie von Ober
lichten zwiſchen Decken und Dach müſſen feuerfeſt ſein und 50 em über
Dach gehen letzteres gilt auch von Umfaſſungswänden mit Lichthöfen

2 Lichthoffenſter ſind aus Metall und aus Draht oder Elektroglas
herzuſtellen die Scheiben müſſen ſo befeſtigt ſein daß ſie unter Hitze
einwirkung nicht herausfallen

3 Unterhalb äußerer Oberlichte die nicht mit Drahtglas eingedeckt
ſind müſſen Drahtſchutznetze vorhanden ſein

s 66 Fenergefährliche Betriebe und Lagerränme in der
Nähe von Verſammlungsräumen

1 Jn Gebäuden mit Fabriken oder Werkſtätten für ſeuergefährliche
Betriebe oder mit Lagerräumen für leicht brennbare Gegenſtände dürfen
Verſammlungsräume nicht vorhanden ſein

2 Auf Grundſtücken mit Betrieben oder Lagerräumen der vor
bezeichneten Art dürfen Gebäude mit Verſammlungsräumen nur unter
beſonderen Sicherheitsvorkehrungen vorhanden ſein keinesfalls dürfen die
Flure und Durchfahrten für die Fabrik und Lagerräume auch gleichzeitig
zu den Verſammlungsräumen führen

8 67 Belenchtung
1 Die Verwendung von Mineralölen zur Beleuchtung von Ver

ſammlungsräumen iſt nur mit beſonderer polizeilicher Erlaubnis geſtattet
2 Für elektriſche Beleuchtungseinrichtungen ſind bis auf weiteres die

vom Verbande deutſcher Elektrotechniker für die Errichtung und für den
Betrieb elektriſcher Starkſtromanlagen aufgeſtellten Vorſchriften maßgebend

3 Abſperrvorrichtungen für Gasleitungen müſſen ſo liegen daß
t von a nicht erreicht werden können Bleiröhren in Gas
eitungen ſind unzuläſſig

4 Die Entfernung zwiſchen Gasflammen und brennbaren Stoffen
muß in ſenkrechter Richtung nach oben gemeſſen mindeſtens 1 Mtr
in ſeitlicher Richtung mindeſtens 60 Zentimeter betragen m dieſeh nicht r r werden können müſſen azwiſchen
ausreichend große Schutzbleche angebracht werden dieſe dürfen auf verbrennlichen Vegenſtanden nicht unmittelbar aufliegen

s5 Freihändige Beleuchtungskörper müſſen beſonders ſorgfältig
chwerere oder in S Höhe hängenden ſtets doppelt betigt ſein bei elektriſchen Anlagen gilt die eins nicht als Be

ung im Sinne ter Forderung Die Glocken von Kugellampen
en mit einem Dra iſchntnes umgeben ſein

6 Beleuchtungskörper in g
dem Publikum rkante e Mir über Fußboden liegen

uren und Treppenräumen ſowie in
ebenräumen müſſen mit ihrer Unter

Gasflammen dürfen
nur Hähne für loſe Schlüſſel haben

7 Die Verwendung gewöhnlicher Gummiſchläuche zur Zuleitung
von Gas auch für kurze Entfernungen iſt verboten es dürfen nur
auf die e mit Gewinden aufzuſchraubende Spiral oder ähnliche
Schläuche Verwendung finden

8 Gasmeſſer dürfen nur in Räumen aufgeſtellt werden die von
euerſicheren Decken ohne Oeffnungen und von maſſiven Wänden umchloſſen ſind unmittelbar von anſen Licht erhalten und ausreichend

zu entlüften ſind
9 Anlagen für elektriſche Beleuchtungen ſind jährlich von einem

von der Polizeibehörde anerkannten Sachverſtändigen zu unterſuchen
über das Ergebnis der Unterſuchung iſt der Polizeibehörde eine mit

Gutachten des Sachverſtändigen verſehene ſchriftliche Anzeige zu
erſtatten

10 Gasbeleuchtungsanlagen ſind alljährlich mindeſtens einmal
orgfältig durch einen S J auf ordnungsmäßige Be
chaffenheit insbeſondere auf Dichtigkeit zu unterſuchen über das

en müſſen einen Auftritt Polizeibehörde einzürichten Minerat ſtrut von mindeßtens 80 m dieſen Zweck nicht d werden

Ziffern 2 8 6 und 7 entſprechen

Wendeltr i meldeeinrichtungen Stellung einer Feuerwache undD Wendeltreppen ſind nur für Nebenzwede und nur annahmzweiſe Grundrißp nes bleiben dent Ermeſſen der Pölizeibehörde vorbehalten

g 70 n e n in

4 Beilage zu Nr 202 des GeneralAnzeigerfürHallen den Saalkreis
Sonntag den 29 Auguſt 1909

n Eine ausreichende Notbelen tun i nach nä erer Angabe der
ist s piritus vürſen für

g 68 neZentralheizungen müſſen den Vorſchriften des F 37 unter den

s 69 Waſſerverſorgung FeuerlöſcheinrichtungenBeſtimmungen über echte girg Leaght und Feuer
ushängung von

erſammlungsräumen
ührungen in öffentlichen Verſammiſchen Vor

tionsleinwand und der erſten SitzBei et een der Pro

a für Gänge in dem Saale und die Ausgänge aus demſelben
rößere als die in den Fg 56 und 57 vorgeſchriebenen Breiten
ordern und hiebei bis zu dem für Theater feſtgeſetzten Ver

hälinis von 70 Perſonen auf 1 Mir 6 Ziffer 7 gehen
b eine ausreichende Lüftung der Räume verlangen
S 71 Bazare Ausſtellungen Koſtümfeſte und dergleichen in

erſammlungsräumen
Die Veranſtaltung von Bazaren Ausſtellungen Koſtümfeſten und

ähnlichen Unternehmungen in Verſammlungsräumen unterliegt fol
genden Sonderanforderungen

a zur Ausſtattung der Säle Flure und Treppen e zur Her
lellung von Einbauten Buden und dergl dürfen nur ſchwer

entflammbare oder ſchwer entflammbar gemachte Stoffe ver
wendet werden

S Natürliche Gewinde aus Laub und Nadelholzzweigen und
dergl dürfen ebenſo wie Bäume nur ſolange als ſie noch friſch
ſind Verwendung finden

b Die Verwendung von unverwahrtem Feuer und Licht auch zum
Anzünden von Gasflammen iſt verboten

c Spiritus und Mineralöle Petroleum Gasäther und dergl
dürfen zu Koch oder Heizzwecken nicht verwendet werden bei
ine ung vön Gas greifen die Vorſchriften des S 67 Ziffer 7

latzd Llektrif e Bogenlampen müſſen mit metallenen Fangtellern

von mindeſtens 10 meter Durchmeſſer verſehen ſein elek
triſche Dauerbrandlampen mit doppelt eingeſchloſſenen Licht

bogen bedürfen keiner weiteren Schutzvorkehrungen die Glocken
von elektriſchen Bogenlampen müſſen mit einem Drahtſchutznetz
umgeben ſein

e Rauchverbote ſind durch Anſchläge beſonders bekannt zu geben
Gegen Ueberfüllung der Räume iſt Vorſorge zu treffen

g Zu photographiſchen Aufnahmen mittels Blitzlichts iſt beſondere
polizeiliche Erlaubnis erforderlich

h Packmaterial iſt in beſonderen geſicherten Räumen unterzu
bringen Putzlappen ſind in metallenen mit Deckel und Füßenverſchenen Behältern aufzubewahren

Weitergehende Anforderungen zu ſtellen beſonders bezüglich der

Aufſtellung von e Stühlen und derEinrichtung von Buden und Einbauten der für den Verkehr innerhalb
der Verſammlungsräume notwendigen r ſowie inbezug auf Aus
ſerggen oder en beſonderer Art bleibt für jeden Einzel
all der Polizeibehörde vorbehalten

Für die Befolgung der vorſtehenden Vorſchriften iſt der Polizeibe
M gegenüber unbeſchadet der allgemeinen Strafvorſchriften ſowohl

er Veranſtalter als auch derjenige verantwortlich der die für die
Veranſtaltung benutzten Räume hergegeben hat Geſellſchaften Ver
eine Komitees und dergleichen die Unternehmungen der in Rede
ſtehenden Art in Verſammlungsräumen veranſtalten haben der Poli
zeibehörde diejenigen Mitglieder zu bezeichnen die für die Veranſtal
tung im Sinne dieſer Beſtimmung beſonders verantwortlich ſind

s 72 Zeitweilige Verſammlungsräume
Auf baulichen Anlagen die nur vorübergehend als Verſammlungs

räume benutzt oder nur vorübergehend zu ſolchem Zwecke errichtet
werden finden von vorſtehenden Beſtimmungen die auf eine ſchnelle
und gefahrloſe Entleerung F8 56 bis 58 und 60 ſowie die auf die
Einrichtung und Unterhaltung einer Notbeleuchtung S 67 Ziffer 11
abzielenden Vorſchriften Anwendung während die Feſtſetzung der

tie baulichen und Betriebsforderungen in jedem einzelnen Falle
dem Ermeſſen der Polizeibehörde vorbehalten bleibt
C Oeffentliche Verſammlungsräume mit einer Bühnenanlage für

gelegentliche Theateraufführungen 2 Zu
73 Jm allgemeinen

Oeffentliche Verſammlungsräume mit einer Bühnenanlage für ge
legentliche Theateraufführungen unterliegen den allgemeinen An
forderungen an Verſammlungsräumen und außerdem folgenden

Sonderbeſtimmungen
8 74 Kleiderablagen

1 Für die Zuſchauer müſſen Kleiderablagen mit Ausgabetiſchen vor
handen Sekt ſie müſſen reichlich bemeſſenen Platz vor den Ausgabe

o
ſchloſſen ſind

2 Bei Kleiderablagen an Fluren gegenüber von ſeitlichen Zugängenn uſchauerraum und gegenüber von notwendigen Ausgängen müſſen

ie Ausgabetiſche ſo weit zurückliegen daß die Breite des davorliegenden Flures um mindeſtens ein Drittel der ſonſt gebotenen Flur

breite vergrößert wird die Breite eingebauter Pfeiler wird dabei
nicht mitgere
i muß ein mindeſtens 1,25 Mir breiter Zwiſchenraum vorhanden
ein 3 Für je 20 der auf die Kleiderablage angewieſenen Perſonen muß
mindeſtens 1 Mir Ausgabetiſchlänge vorhanden ſein Die Kleider
W muß ſich über die ganze
ſtrecken und eine gleichmäßige Tiefe haben

8 75 Ankleideräume für die Darſteller
1 Für die Darſteller müſſen ren den e n Anorderungen an Räume zu dauerndem Aufenthalt von

prechende Ankleideräume vorhanden ſein

andelten Art veranſtaltet werden dann müſſen die Ankleideräume in

bequem zu Freie ein
s 76 Rückzugsweg von der Bühne und für die

Ankleideräume der Darſteller
Von ber Bühne und den Aukleideräumen der Darſteller ans muß

eine mindeſtens 1 m breite ſeuerfeſte unmittelbar ins Freie führende
nicht dem allgemeinen Verkehr dienende Treppe ſicher erreichbar ſein
außerdem muß noch ein zweiter geſicherter Rückzugsweg vorhanden ſein

8 77 Wohn Schlaf und dergleichen Ränme oberhalb des
Verſammlungsraumes

Oberhalb des Verſammlungsraumes ſind Wohn und Schlafräume
überhaupt nicht andere Räume zu dauerndem Aufenthalte von Menſchen
unr mit der Maßgabe geſtattet daß dieſe Räume beſondere unmittelbar
ins Freie führende Treppen haben über die Bauart der Decke des Ver
ſammlungsraumes unter ſolchen Räumen vergleiche Z 63 Ziffer 2

78 Vorhang
Die Bühnenöffnung iſt gegen den Zuſchauerraum durch einen Vor

hang aus ſchwer entflammbarem Stoff abzuſchließen
S 79 Jnnerer Ausbau des Bühnenraumes

1 Tragende Konſtruktionsteile für den inneren Ausbau des Bühnen
raumes müſſen aus unverbrennlichen Stoffen beſtehen Freiliegendes

n muß gehobelt oder auf andere geeignete Weiſe gegen ſchnelles
niflammen geſichert ſein

2 Zugvorrichtungen für ſzeniſche Verwandlungen müſſen abgeſehen
von Handſeilen aus Drahtſeilen beſtehen

3 Es müſſen Vorkehrungen dagegen getroffen ſein daß Perſonen
in die Bahn von Gegengewichten geraten können

8 80 Feuerwehrleitern
An den Außenfronten des Gebäudes ſind auf Erfordern der Polizei

behörde eiſerne in Höhe von 2,5 bis 8 m über dem Erdboden beginnende
Leitern anzubringen deren Holme 1,20 m über Dach gehen und dort
Neigung nach der Dachfläche haben

net zwiſchen ſolchen und der Vorderkante der Ausgabe

2 Sollen auf der Bühnenanlage gelegentlich gewerbsmäßige Auf

e der in den g 32 und 334 der Reichsgewerbeordnung be liegen ſollen muß längs derjenigen Seiten des Gebäudes die gegenüber

82 FeuermeldunDie örtliche eueröſghgg muß ſofort de werden können

s 83 Aufbewahrung und Einſtellung von Dekorationen
1 Dekdrationen und Möbel dürfen ſich nur in Magazinräumen und

auf der Bühne beſinden auf letzterer aber nur diejenigen die für das
gerade vorzuführende Stück S werden

2 Zwiſchen den zur Benutzung eingeſtellten Dekorationen und den
Umfaſſungswänden der Bühne muß ein Gang von mindeſtens 1 m Breite
frei bleiben dieſe Breite darf auch durch Gewichtszüge an der Wand nicht
beeinträchtigt werden

s 84 Höchſtzahl der Darſteller auf der Bühne und in
Ankleideräumen

Bei Vorſtellungen und Proben dürfen auf der Bühne höchſtens ſo
viele darſtellende Perſonen ſich befinden daß auf jede Perſon mindeſtens
2 qm Bühnenfläche entfällt dies gilt ſinngemäß auch für die Ankleide
räume der Darſteller
s 85 Beleuchtung Heizung Lüftung Feuer und Licht Feuer

werk leicht fenerfangende Gegenſtände Rauchen
1 Für ausreichende Beleuchtung Heizung und Lüſtung iſt Sorge

zu tragen2 Für größere Verſammlungsräume darf elektriſche Beleuchtung

und Zentralheizung vorgeſchrieben werden
Das Betteten der Bühnenräume mit unverwahrtem Feuer und

Licht iſt verboten
4 Rauchen während einer Vorſtellung auf der Bühne iſt nur auf

Grund beſonderer polizeilicher Erlaubnis zuläſſig
5 Offenes Feuer und Feuerwerk ſowie die Verwendung von

Spiritus Mineralöl und ähnlichen feuergefährlichen Stoffen auf der
Bühne ſind verboten Ausnahmen ſind nur mit beſonderer polizeilicher
Erlaubnis zuläſſig

6 Für Schüſſe dürfen nur Pfropfen aus nicht feuerfangenden
Stoffen wie Kälberhaare oder Aſbeſtwolle verwendet werden

7 Auf der Bühne zur Verwendung kommende Gegenſtände leicht
entzündlicher Art wie Schleier künſtliche Blumen Tüll und Gazekleider
u dergl müſſen gegen Entflammen in wirkſamer Weiſe geſchützt ſein8 86 Reinigung der Ränme und der Dekorationen

Die Räume der Anlage und die Dekorationen ſind tunlichſt ſtaubfrei
zu halten und alljährlich mindeſtens einmal nach vorgängiger Anzeige bei
der Polizeibehörde gründlich zu reinigen

87 Dauer der Notbeleuchtung
Die Notbeleuchtung 67 Ziffer 11 muß im Zuſchauerraum von

Einlaß der Zuſchauer im Bühnenraum von Eintritt der Darſteller ab
und jedenfalls bis nach Leerung des Hauſes in Wirkſamkeit ſein

8 88 Verkehrshinderniſſe
Treppenpodeſte und Flure müſſen von jeder Behinderung des Ver

kehrs freigehalten werden
s 89 Anzeige von Neuaufführungen

Die letzte Probe eines Stückes vor deſſen erſter öffentlicher Auffüh
rung iſt der Polizeibehörde mindeſtens 24 Stunden vorher behufs Ueber
wachung und Anordnung der erforderlichen Sicherheitsmaßregeln anzu
zeigen

S 90 Alarmierung des Perſonals
Die ſofortige Alarmierung des geſamten Perſonals bei Ausbruch

eines Brandes muß durch Signaleinrichtungen ſichergeſtellt ſein
D Oeffentliche Verſammlungsräume mit einem Bühnenpodium für

Vorträge und Schauſtellungen J 2 zu
91 Jm allgemeinen

Oeffentliche Verſammlungsräume mit einem Bühnenpodium für Ge
ſangs oder deklamatoriſche Vorträge oder für Schauſtellungen unter Mit
wirkung von höchſtens vier Perſonen unterliegen den allgemeinen An
forderungen an Verſammlungsräume und außerdem folgenden

Sonderbeſtimmungen
s 92 Ankleideräume für die Darſteller

1 Ankleideräume für die Darſteller müſſen den baupolizeilichen Am
forderungen an Räume zu dauerndem Aufenthalt von Menſchen entſprechen

2 Sollen auf dem Podium gewerbsmäßige Aufführungen der ir
g 33 a der Reichsgewerbeordnung behandelten Art ſtattfinden dann müſſer
für die Darſteller den Anforderungen der Ziffer 1 entſprechende Ankleide
räume vorhanden ſein auch müſſen dieſe in baulichem Zuſammenhang
mit dem Podium ſtehen und von ihm aus bequem zu erreichen ſein

S 93 Vorhang
Wird die Bühnenöffnung gegen den Zuſchauerraum durch einen Vor

hang abgeſchloſſen ſo muß dieſer aus einem ſchwer entflammbaren Stoff
beſtehen

s 94 Beleuchtung Heizung
1 Für größere Verſammlungsräume mit Podien darf elektriſche

Beleuchtung und Zentralheizung gefordert werden
2 Beleuchtungskörper des Podiums ſind mit Drahtkörben oder ähn

lichen Vorrichtungen zu umgeben die verhindern daß die Kleidungsſtück
der Darſteller mit den Beleuchtungskörpern in Berührung kommen können

S 95 Unverwahrtes Feuer und Licht Feuerwerk
Die Verwendung von offenem Feuer und Licht ſowie von Feuerwerl

aben und ſo liegen daß Gegenſtrömungen tunlichſt ausge auf dem Podium iſt nur mit beſonderer poltzeilicher Erlaubnis zuläſſig

E Zirkusanlagen 2 zu
Abſchnitt 1

Aeußere Verhältniſſe des Gebäudes Nutzungs
beſchränkungen

8 96 Lage des Gebändes Umgebung Zugänglichkeit Höfe
1 Zirkusanlagen ſollen grundſätzlich mit ihrer die Haupt Eingängt

und Ausgänge enthaltenden Front an einer öffentlichen durchgehenden
Straße liegen und müſſen dann von der gegenüberliegenden Straßen
begrenzung einen Abſtand von mindeſtens 20 m haben dieſer Abſtand

notwendige Ausgabetiſchlänge er darf bis auf 15 mm heruntergehen wenn das Zirkusgebäude ringsum frei
oder auf einem Eckgrundſtück liegt Muß zur Wahrung des gebotenen
Abſtandes des Zirkusgebäudes von der gegenüberliegenden Straßenbegren
zung ſeine Hauptfront hinter der Baufluchtlinie der Straße zurückbleiben

enſchen ent ſo darf die Fläche zwiſchen der Front und der Baufluchtlinie nicht bebaut
oder irgendwie eingeſchränkt werden

2 Bei Zirkusgebäuden die an der Straße aber nicht ringsum frei

Nachbargrenzen oder anderen Gebäuden auf dem Zirkusgrundſtück ſelbſt
aulichem Zuſammenhange mit der Bühne ſtehen und von dieſer aus zu liegen kommen und dort Ausgänge haben ſollen ein mindeſtens 9 m

breiter offener Hof liegen bleiben der mit mindeſtens zwei Straßen durch
mindeſtens 4 m breite Zu oder Durchfahrten in Verbindung ſteht mehrere
ſolcher Höfe müſſen auch mit einander durch eine Durchfahrt von jener
Mindeſtbreite oder durch einen mindeſtens ebenſo breiten Hof verbunden
ſein die Zu und Durchfahrten müſſen außer der mindeſtens 2,30 m breit
anzulegenden Fahrbahn erhöhte Fußgängerſteige von einer Geſamtbreite
von 1 m für 200 der auf ihre Benutzung angewieſenen Perſonen haben

Sind für die Entleerung des Zirkus außer Zu oder Durchfahrten
noch beſondere unmittelbar nach der Straße führende Flure vorgeſehen
ſo dürfen deren Breiten auf die nach Abſatz 1 notwendige Geſamtbreiteder Fußgängerſteige der Zu oder Durchfahrten in erehanng gebracht

werden ſolche Flure müſſen mindeſtens 2 m breit ſein
Zufahrten Durchfahrten und unmittelbar nach der Straße führende

Flure dürfen in den Decken niemals in den Wänden nur ausnahmsweiſe
bei größeren als den notwendigen Breiten dieſer Zugänge Oeffnungen haben

3 Von unmittelbarer Lage des Zirkusgebäudes an einer öffentlichen
durchgehenden Straße im Sinne der Ziffer 1 darf nur dann abgeſehen
werden wenn es von einem umlaufenden Hofe umgeben und die Breite
des vor den Haupt Eingängen und Ausgängen liegenden Hofabſchnitts
die notwendige Breite des ſonſtigen Hofumlaufs um mindeſtens über
ſchreitet Die Hofabſchnitte auf den Seiten und auf der Rückſeite des
Gebäudes müſſen bei Zirkusanlagen für mehr als 1200 Perſonen eine
Breite von mindeſtens 12 m bei Zirkusanlagen geringeren Faſſungsver
mögens eine Breite von mindeſtens 9 m haben bei letzteren darf von dem
Hofabſchnitt auf der Rückſeite des Gebäudes dann abgeſehen werden wenn
die ſeitlichen Hofabſchnitte mittels Zu oder Durchfahrten die den An
forderungen unter Ziffer 2 entſprechen miteinander in Verbindung ſtehen
Jn allen Fällen muß das Grundſtück mit mindeſtens zwei öffentlichen
Straßen durch Zu oder Durchfahrten Ziffer 2 Verbindung haben

4 Der Polizeibehörde bleibt vorbehalten bei ungünſtigen in der
Nachbarſchaft des geplanten W n beſtehenden Straßen oder

ehnis der Unterſuchung iſt eine Beſcheinigung des Sa ändigene ihn leere ne Belcheiniütng des S chaenſtzndigen s 81 Rauchabführung
ausreichende RauchabzügeDer Bühnenrgum muß haben

Verkehrsverhältniſſen über die Je Wbeken ak 1 bis 8
geräumigehinausgehende Forderungen zu
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Sette 18 Sonntag uns ven Wagrrrers D Augu r 707Vorplatz vor dem Zirkusgebäude zu verlangen unter Umſtänden auch die

Errichtung eines Zirkusgebäudes an der geplanten Stelle überhaupt aus
zuſchließen

8 97 DOeffnungen in Umfaſſungswänden
Tür und Fenſteröffnungen in den Umfaſſungswänden des

gebäudes müſſen gegenüber Nachbargrenzen anderen Baulichkeiten auf
dem Grundſtück und gegenüberliegenden Bauteilen des Zirkusgebäudes
ſelbſt unbeſchadet der Vorſchrift der Ziffer 3 des S 96 einen Ab
ſtand von mindeſtens 9 m wahren

8 98 Geſchäfts Reſtaurations und Wohnräume im
Zirkusgebände

1 Geſchäftsräume die nicht dem Zirkusbetriebe dienen dürfen im
Zirkusgebäude nicht vorhanden ſein doch dürfen unmittelbar von außen
jedermann zugängliche Reſtaurationen und Konditoreien mit der Maßgabe
zugelaſſen werden daß ſie von den umgebenden Räumen auch Fluren
des Zirkusgebäudes durch feuerfeſte Decken ohne Oeffnungen und durch
maſſive Wände getrennt bleiben ſollen ſolche Wirtſchaften auch den Zirkus
beſuchern unmittelbar Pgängtich gemacht werden ſo ſind hierfür beſondere
Zugänge zu ſchaffen die von Fluren und Treppen des Zirkus durch be
ſondere als Sicherheitsſchleuſen 26 wirkende Vorräume getrennt ſind

äume mit Verkaufstiſchen in den verſchiedenen Ringhöhen des Zuſchauer
hauſes zur Verabreichung von Erfriſchungen während der Vorſtellungen
werden von dieſer Forderung nicht betroffen

2 Wohnräume dürfen im Zirkusgebäude nicht vorhanden ſein
Abſchnitt 2

Allgemeine Gliederung des Gebäudes
s 99 Ringe Stufengänge Ausgänge Flure Treppen uſw

im allgemeinen
1 Die Fläche für die Zuſchauerplätze iſt in konzentriſche durch feſte

Schranken von einander getrennte Ringe einzuteilen und jeder dieſer
Ringe durch radial aufſteigende Stufengänge in Abſchnitte zu zerlegen

2 Von den Stufengängen müſſen Ausgänge unmittelbar nach kon
zentriſch umlaufenden Fluren und von jedem dieſer Flure unmittelbar
anſchließende in beſonderen Räumen liegende gegen die anderen Flure
feuerfeſt abgeſchloſſene Treppen unmittelbar ins Freie führen Dieſe
Flure und Treppen müſſen ſich auf die Umfaſſungswände verteilen und
Tageslicht haben

An einen umlaufenden Flur dürfen höchſtens zwei Ringe des Zu
ſchauerraums angegliedert ſein Der unterſte Flurumlauf muß über dem
Umritt liegen

Unterbrechungen der Flurumläufe durch eingebaute Bühnenanlagen
Orcheſteranlagen und rangähnliche rückwärtige Erweiterungen des Zu
ſchauerraumes ſowie Einbauten von Treppen in die Flurumläufe ſind

läſſigt z Das Steigungsverhältnis der anſteigenden Platzreihen darf

55 em Höhe auf 80 em Länge nicht überſchreiten
4 Der Fußboden der oberſten Platzreihe des Hauſes darf nicht höher

als 15 m über Straßenpflaſter liegen
5 Türen und Treppen müſſen ſo liegen daß die Beſucher auf

kürzeſtem Wege ins Freie gelangen können

Abſchnitt 3
Znſchauerraum

8 100 Ringe und Ringabſchnitte im einzelnen
1 Der unterſte Ring darf 8 die übrigen Ringe dürfen höchſtens

5 Platzreihen umfaſſen
2 Neben einem Stufengang 99 Ziffer 1 dürfen in ununter

hrochener Folge höchſtens 16 Plätze vorhanden ſein
s 101 Anſchluß der Platzreihen an die Stufengänge
Der Fußboden jeder Platzreihe muß mit dem anſchließenden Auftritt

des Stufenganges S 99 Ziffer 1 in gleicher Höhe liegen
8 102 Abmeffungen und ſonſtige Verhältniſſe der Plätze

im einzelnen
1 Abgeſehen von Logen müſſen ſämtliche Sitze mit Einſchluß von

Bänken unverrückbar befeſtigt ſein Klappſitze müſſen ſelbſttätig nach
hinten aufſchlagen

2 Die Breite der Sitze muß mindeſtens 50 em die Tiefe der Sitz
reihen muß mindeſtens 90 em bei Klappſitzen mindeſtens 80 om betragen

3 Stehplätze ſind in gleicher Breite wie Sitzplätze in einer Tiefe von
95 cm und ebenfalls in Reihen anzuordnen die Reihen ſind durch feſte
Schranken gegeneinander abzugrenzen

4 An loſen Stühlen darf keine Loge mehr als zehn enthalten dabei
muß für jede Perſon mindeſtens 0,65 qm Grundfläche in der Loge vor
handen ſein

5 Sitz und Stehplätze ſind an Rückenlehnen oder Schranken durch
jortlaufende Nummern zu bezeichnen

8 103 Stufengänge und Ausgänge nach den Fluren im
einzelnen

1 Die Stufengänge 99 Ziffer 1 und die von dieſen nach den
Fluren führenden Ausgänge müſſen eine Mindeſtbreite von 90 em und
eine abſolute Breite von 1w für 90 der auf ihre Benutzung angewieſenen
Perſonen haben

2 Die Ausgänge aus den Abſchnitten des unterſten Ringes dürfen
nur nach dem über dem Umritt liegenden Ringflur nicht auch nach der
Arena oder deren Zugängen führen

8 104 Allgemeine Anordnung der Plätze
Ueber die in Ausſicht genommenen Plätze iſt ein Plan aufzuſtellen

der Geſtalt und Größe der mit Plätzen zu beſetzenden Flächen ſowie
Anordnung Art Zahl und Abmeſſungen der einzelnen Plätze Lage und
Breite der Stufengänge Türen Flure Treppen Ausgänge ins Freie
Zu oder Durchfahrten uſw erſehen läßt

Der Plan und ſpätere Aenderungen desſelben bedürfen der Feſtſtellung
durch die Polizeibehörde

Plätze die im feſtgeſtellten Plan nicht vorgeſehen ſind dürfen nicht
angeordnet werden

Abſchnitt 4

Flure Treppen Rückzugswege Fenſter und
Nebenanlagen

8 105 Flure
1 Die umlaufenden Flure F 99 Ziffer 2 müſſen unter Wahrung

einer Mindeſtbreite von 3 m eine ſolche abſolute Breite haben daß
immer für 125 der auf die Benutzung der betreffenden Flurteile ange
wieſenen Perſonen 1 m Breite vorhanden iſt

2 Jn Fluren ſind Stufen unzuläſſig
s 106 Treppen

1 Die von den umlaufenden Fluren ins Freie führenden Treppen
99 Ziffer 2 müſſen unter Wahrung einer Mindeſtbreite von 1,25 m

und einer Höchſtbreite von 2,50 w im Einzelfalle zuſammen ſo breit
ſein daß für 125 der auf ihre Benutzung angewieſenen Perſonen 1 m
zwiſchen den Handläufern gemeſſene Treppenbreite vorhanden iſt
Wird der Flurumlauf durch Einbauten unterbrochen S 99 Ziffer
dann müſſen gleichwohl von jedem aus dem Zuſchauerraum nach dem
Flurumlauf führenden Ausgang aus mindeſtens zwei Treppen erreichbar
ſein Die hiernach erforderlichen Treppen müſſen ſo verteilt ſein daß ſie
eine gleichmäßige Entleerung des Flures gewährleiſten

2 Treppenſtufen müſſen einen Auftritt von mindeſtens 30 em und
dürfen keine höhere Steigung als 16 em die Stufen geſchwungener
Treppen müſſen auch an der ſchmalſten Stelle noch eine Auftrittsbreite von

mindeſtens 28 em haben
3 Freitreppen ſind nur bis zu einer Höhe von 2 m über dem

Gelände zuläſſig und müſſen vor den Ausgangstüren Podeſte von an
gemeſſener Breite haben

Wendeltreppen ſind nur für Nebenzwecke und nur ausnahmsweiſe
geſtattet

5 Verſchläge unter Treppen ſind verboten
8 107 Sicherung der Rückzugswege

1 Alle Ausgänge müſſen als ſolche mit großer Schrift gekennzeichnet
ſein und dem Publikum ſtets zur Benutzung frei ſtehen Die nächſten
Wege zu den Ausgängen müſſen durch rote gut beleuchtete Richtungspfeile
an Wänden bezeichnet ſein

2 Auf Fluren und Treppen ſind dem Verkehr hinderliche Einbauten
anſtatthaft Türen müſſen nach außen aufſchlagen und an den Wänden
durch ſelbſttätige Federn feſtgehalten werden Vortretende oder ganz
erumſchlagende Türflügel ſowie Wandtiſche Bordbretter und Wandfſitzeſt das Hausperſonal dürfen auf Fluren höchſtens 15 em vorſpringen

aber die vorgeſchriebene Flurbreite nicht beſchränken Schwellenerhöhungen
in Türen ſind verhoten

Schiebetüren in Rückzugswegen ſind verboten

4 Türverſchlüſſe müſſen durch einen einzigen Griff in Höhe von
etwa 1,20 m über dem Fußboden von innen leicht zu öffnen ſein

Kanten und Schubriegel ſind verboten
108 Fenſter

1 Alle Fenſter müſſen mindeſtens einen beweglichen von innen
bequem mit einem einzigen Griff leicht zu öffnenden Flügel von mindeſtens
35 em lichter Breite und mindeſtens 1,25 m lichter Höhe haben

2 Gitter vor den ſtern ſind nur zuläſſig wenn ſie ſich gis
mit den Fenſterflügeln öffnen laſſen und deren Aufſchlagen nicht hindern

Ausnahmen ſind für Kaſſenräume zuläſſig
s 109 Ankleideränme Werkſtätten Aufbewahrungsräume

1 Ankleideräume für das darſtellende Perſonal ſowie Werkſtätten
und Räume zur Aufbewahrung von Dekorationen Möbeln und Requiſiten
müſſen wenn ſie innerhalb des eigentlichen Zirkusgebäudes liegen feuer
feſte Wände und Decken ſowie rauchdicht ſchließende feuerſichere ſelbſttätig
zufallende Türen haben und dürfen nicht in unmittelbarer Verbindung
mit dem Zuſchauerraum ſtehen

2 Ankleideräume und Werkſtätten müſſen den baupolizeilichen An
forderungen an Räume zu dauerndem Aufenthalte von Menſchen entſprechen

8 110 Stallungen Tierkäſige und Futtergelaſſe
1 Stallungen Tierkäfige und zur Aufbewahrung von Futterſtoffen

dienende Räume die nicht in beſonderen Gebäuden außerhalb des Zirkus
gebäudes liegen müſſen feuerfeſte Wände und Decken und rauchdicht
ſchließende feuerſichere ſelbſttätig zufallende Türen haben

Die Stallungen müſſen mit der Straße durch beſondere von
allen auch dem Perſonenverkehr dienenden Zu oder Durchfahrten völlig
getrennte mindeſtens 4 m breite Zu oder Durchfahrten verbunden ſein

s 111 Kleiderablagen
Beſondere Kleiderablagen zu verlangen bleibt für jeden Einzelfall

dem Ermeſſen der Polizeibehörde vorbehalten gegebenenfalls ſind die
Beſtimmungen des S 19 zum Anhalt zu nehmen

Abſchnitt 5

Bauart
s 112 Wände Decken und Dächer

1 Die Umfaſſungswände von Zirkusgebäuden und ihren Anbauten
ſowie deckentragende Wände müſſen feuerfeſt Scheidewände und Decken
dürfen ſoweit nicht an ſolche an anderen Stellen dieſer Verordnung
weitergehende Anforderungen geſtellt ſind feuerſicher ſein

2 Die Dachkonſtruktionen müſſen aus Eiſen oder Eiſenbeton ſein
Pfetten und Sparren dürfen aus Holz beſtehen Alle ſichtbaren Holzteile
müſſen gehobelt ſein3 P Dächer ſind feuerſicher einzudecken

4 Der Unterban zur Unterſtützung der Sitzreihen des Zuſchauer
raumes muß feuerfeſt ſein

8 113 Treppen
1 Alle notwendigen Treppen müſſen feuerfeſt ſein und auf beiden

Seiten aus unverbrennlichen Stoffen hergeſtellte Geländer oder Handläufer
ohne freie Enden haben

2 Freitragende Treppen ſind verboten
s 114 Rauch und Luftabzüge Oberlichte Lichthöfe
1 Umſchließungen von Rauch und Luftabzügen ſowie von Ober

lichten zwiſchen Decken und Dach müſſen feuerfeſt ſein und 50 em über
Dach gehen letzteres gilt auch von Umfaſſungswänden von Lichthöfen

2 Lichthoffenſter ſind aus Metall und aus Draht oder Elektroglas
herzuſtellen die Scheiben müſſen ſo befeſtigt ſein daß ſie unter Hitzeein
wirkung nicht herausfallen

3 Unterhalb äußerer Oberlichte die nicht mit Drahtglas eingedeckt
ſind müſſen T vorhanden ſein

S 115 Blitzableiter Feuerwehrleitern
1 Zirkusgebäude müſſen Blitzableiter haben
2 An den Außenfronten des Zirkus find auf Erfordern der Polizei

behörde eiſerne in Höhe von 2,5 bis 8 m über dem Erdboden beginnende
Leitern anzubringen deren Holme 1,20 m über Dach gehen und dort
Neigung nach der Dachfläche haben

Abſchnitt 6

Beleuchtung Heizung Lüftung Rauchabführung
S 116 Belenchtung

1 Grundſätzliche Beſtimmung Das Zirkusgebäude muß eine
ausreichende Beleuchtungseinrichtung haben

2 Beleuchtungsart Die Beleuchtung des Zirkusgebäudes in
allen ſeinen Teilen muß elektriſch ſein Hochſpannung darf nicht ver
wendet werden Die geſamte Beleuchtungsanlage iſt im Zweileiterſyſtem
auszuführen Die Leitungsanlagen ſind von der Hauptſchalttafel ab in
Gruppen zu teilen insbeſondere muß der Zuſchauerraum eine von den
anderen Leitungen getrennte und unabhängige Leitungsanlage haben

3 Notbeleuchtung Außer der allgemeinen Beleuchtung muß in
allen Räumen des Zirkus abgeſehen von ſolchen die nur am Tage be
nutzt werden eine beſondere von der allgemeinen Beleuchtung vollſtändig
unabhängige Notbeleuchtung vorhanden und dieſe ſo angeordnet und ſo
ausreichend ſein daß beim Erlöſchen der allgemeinen Beleuchtung die aus
den Räumen des Zirkus ins Freie führenden Wege durch die Notbeleuchtung
noch genügend erhellt ſind

Zur Notbeleuchtung dürfen nur Glühlampen verwendet werden
Dabei muß entweder jede Lampe ihre eigene mit ihr unmittelbar ver
bundene Kraftquelle beſitzen oder es müſſen die Notlampen in einzelnen
Gruppen durch räumlich und elektriſch voneinander und von der Kraft
quelle der allgemeinen Beleuchtung getrennte Akkumulatorenbatterien ge
ſpeiſt werden außerdem müſſen dieſe Lampengruppen ſo angeordnet ſein
daß auf Fluren und Treppen in der rihrang zu den Ausgängen beim
Verſagen der Kraftquelle einer Gruppe die Lampen der benachbarten
Gruppen nicht in Mitleidenſchaft gezogen werden die Lampen jeder
Gruppe müſſen mit ihrer Akkumulatorenbatterie durch unverzweigte Hin
und Rückleitungen verbunden ſein Die Hin und Rückleitungen aller
Notlampen müſſen in Panzerrohren liegen Die Kraftquellen der Not
lampen müſſen jederzeit auf ihre jeweilige Leiſtungsfähigkeit kontrollierbar
ſein Die Notlampen dürfen nur ſo weit abgeblendet werden daß die
Türen und Ausgänge noch voll beleuchtet bleiben Die unmittelbar ins
Freie führenden Ausgangstüren ſind als ſolche durch rote Lampen
hervorzuheben

4 Für die techniſche Ausführung und für den Betrieb der
elektriſchen Beleuchtungsanlagen ſind bis auf weiteres die vom Verbande
deutſcher Elektrotechniker für die Errichtung und für den Betrieb elek
triſcher Starkſtromanlagen aufgeſtellten Vorſchriften maßgebend

5 Freihängende Be leuchtungskörper im Zuſchauerraum
müſſen beſonders ſorgfältig ſchwerere oder in gefahrdrohender Höhe
hängende ſtets doppelt befeſtigt ſein die elektriſche Zuleitung gilt nicht
als Befeſtigung im Sinne dieſer Forderung Die Glocken von Bogen
lampen müſſen mit einem Drahtſchutznetz umgeben ſein

6 Gas Spiritus Mineralöle und Kerzen dürfen zu Be
leuchtungszwecken im Zirkus an keiner Stelle und unter keinen Umſtänden
verwendet werden

S 117 Heizung und Lüftung
1 Das Zirkusgebäude muß ausreichende Lüftungseinrichtungen und

falls es auch in der kalten Jahreszeit benutzt werden ſoll auch aus
reichende Heizungseinrichtungen haben

2 Die Erwärmung des Zirkusgebäudes darf nur durch Zentral
heizung erfolgen Die Räume in denen die Feuerſtellen ſich befinden
und die Räume für die Aufbewahrung von Brenn materialien müſſen von
feuerfeſten Decken ohne Oeffnungen und von maſſiven Wänden unmſchloſſen
von außen zugänglich und gegen die angrenzenden Räume auch Flure
durch rauchdicht ſchließende feuerſichere ſelbſttätig zufallende Türen ab
geſchloſſen ſein

3 Kanäle für die Leitung heißer Luft müſſen feuerfeſt und ſo angelegt
ſein daß ſie von Staub gereinigt werden können ihre Austrittsöffnungenmüſſen von leicht brennbaren Siefſen allſeitig mindeſtens 25 am entfernt ſein

Offenliegende nicht iſolierte Dampf oder Waſſerheizröhren müſſen durch
abnehmbare Drahtnetze Bleche oder dergl gegen Berührung verwahrt ſein

4 Jn Reſtaurationen und Konditoreien S 98 darf die Aufſtellung
von Feuer und Gasherden zugelaſſen werden

5 Heizkörper in Magazinräumen und Kleiderablagen müſſen mit
unverbrennlichen Schutzmänteln umgeben ſein

6 Schornſteine die durch Magazinräume oder Werkſtätten führen
müſſen Vorrichtungen haben die ein unmittelbares Lagern von brennbaren
Gegenſtänden an ihnen ausſchließen

7 Jeder Treppenraum muß eine wirkſame vom Erdgeſchoß aus bedien
bare Lüftungsvorrichtung haben die Bedienungsvorrichtung muß die

über die jewellige tatſächliche Stellung der Klappe ob dieſe offen oder
geſchloſſen iſt haben

Aufſchrift Luftklappe und einfache Merkmale für ihre Handhabung ſowie zu

s 118 Rauchabführnung
Die Decke des Zuſchauerraumes muß ausreichende Rauchabzüge haben

Abſchnitt 7

Feuerlöſcheinrichtungen
S 119 Waſſerleitung Feuerlöſchhähne Feuermelder und

dergleichen
1 Für ausreichenve Feuerlöſcheinrichtungen im Zirkusgebäude und

ſeinen ſämtlichen Anbauten iſt dauernd Sorge zu trägen Dieſe Ein
richtungen müſſen mindeſtens nachfolgenden Anforderungen genügen

a das Zirkusgebäude muß mit einer Waſſerleitung verſehen ſein
Wo eine öffentliche Waſſerleitung vorhanden iſt muß das Zirkus

ebäude einen von ſeinem Wirtſchaftsanſchluß vollſtändig getrenntener anh an die öffentliche Leitung haben

b Das Zirkusgebäude muß mit Feuerlöſchhähnen verſehen ſein
2 Einzelbeſtimmungen über Waſſermengen und Druckhöhen über

Anzahl und Anordnung der Feuerlöſchhähne über Bereithaltung ſonſtiger
Löſchgerätſchaften im Zirkusgebäude ſowie der Erlaß von Betriebsvor
ſchriften welche die ſtete Dienſtbereitſchaft aller für das Zirkusgebäude vor

h Feuerlöſcheinrichtungen ſicherſtellen bleiben der Polizeibehörde
vorbehalten

3 Löſchgeräte deren Brauchbarkeit nicht jederzeit ohne Beeinträchtigung
ihrer Leiſtungsfähigkeit nachgeprüft werden kann dürfen im Zirkusgebäude
nicht vorhanden ſein

4 Die Feuerlöſcheinrichtungen dürfen nur zu Feuerlöſchzwecken be
nutzt werden

5 Das Zirkusgebäude muß eine ausreichende Anzahl von Melde
vorrichtungen haben durch die die örtliche Feuerlöſchhilfe ſofort herbei
gerufen werden kann

Abſchnitt 8
Betriebsvorſchriften

s 120 Futtervorräte Rauchen Notbelenchtung Feuerwehr
dienſt und dergleichen

1 An leicht brennbaren Futterſtoffen wie Stroh Heu und dergleichen
darf in einem Zirkus höchſtens der für drei Tage erforderliche Vorrat gelagertwerden Ueber Rauchen im Gebäude ümgehen mit unverwahrtem Feuer

und Licht Verwendung von Feuerwerk Dauer der Notbeleuchtung Aushang
von Grundrißplänen Einrichtung eines beſonderen Feuerwehr und
Wächterdienſtes und polizeiliche Ueberwachung der Vorſtellungen finden die
in den S 42 45 bis 50 für Theater gegebenen Beſtimmungen ſinngemäß
Anwendung

2 Jn der Arenag zur Verwendung kommeade Dekorationen müſſen
aus unverbrennlichen Stoffen gefertigt ſein

Abſchnitt 9

Firkusanlagen mit einer Bühne
S 121 Bühnenanlagen im Zirkus

Bühnenanlagen in Zirkusgebänden unterligen je nach Umfang und
Ausgeſtaltung den für das Bühnenhaus bezw den Bühnenraum von
Theatern Verſammlungsräumen mit Bühnenanlage oder Verſammlungs
räumen mit Podien 5 2 Zu A O und D geltenden Anforderungen

Abſchnitt 10

Feitweilige Firkusanlagen
z 122 Allgemeine und beſondere Verhältniſſe

I Die Anlage eines zeitweilig aufzuſtellenden Zirkus darf nur aur
einem freien Platze unter Wahrung eines Abſtandes von wenigſtens 15 m
von Baulichkeiten und Nachbargrenzen geſtattet werden

2 Stallungen müſſen vom Zuſchauerraum getrennt ſo angelegt wer
den daß die Aus und Eingänge für das Publikum möglichſt entfernt von
den Haupttüren der Stallungen liegen

3 Für die zuläſſige Anzahl von Sitz und Stehpläßen für die An
ordnung der Gänge und Türen im Zuſchauerraum ſowie für die Breite
der Korridore Treppen Flure und Ausgänge ſind die Beſtimmungen der
S 100 bis 107 maßgebend

4 Jm übrigen hat die Polizeibehörde je nach den örtlichen Ver
hältniſſen und nach Umfang des Betriebes darüber zu befinden wie weit
ſonſt noch die für neue Zirkusgebäude erlaſſenen Vorſchriften in bezug auf
Bauart innere Einrichtung und Betrieb auch bei Anlage eines nur zeit
weilig aufzuſtellenden Zirkns oder bei vorübergehender tung eines
Zirkus in einem ſonſt zu anderen Zwecken benutzten Gebäude zu befolgen
ſind

III Beſtehende Anlagen
s 123 Allgemeine Grundſätze

Theater öffentliche Verſammlungsräume und Zir en die bei
Jnkrafttreten dieſer Verordnung ſchon vorhanden find unterliegen folgenden
Beſtimmungen

1 Erneuerungen Reparaturen Veränderungen Ergänzungen und
Umbauten ſind in der Regel nach den Anforderungen an neue Anlagen
Abſchnitt II auszuführen

2 Die Genehmigung baulicher Maßnahmen die eine erhebliche Ver
änderung einer beſtehenden Anlage herbeiführen würden darf davon ab
hängig gemacht werden daß gleichzeitig die von dem Bauvorhaben nicht
berührten Teile der Anlage ſoweit ſie den Anforderungen des Abſchnitts II
nicht entſprechen mit dieſen in Uebereinſtimmung gebracht werden

3 Wird ein mit einer Bühnenanlage für Theateraufführungen ver
ſehener öffentlicher Verſammlungsraum der bei Jnkrafttreten der gegen
wärtigen Verordnung nur gelegentlich zu Theateraufführungen S Zu A
benutzt werden durfte nicht mehr nur gelegentlich zu ſolchen Aufführungen
benutzt ſo muß der Verſammlungsraum mit den Anforderungen in Ueber
einſtimmung gebracht werden die Abſchnitt II an Volltheater ſtellt

4 Wird ein mit einem Bühnenpodium verſehener öffentlicher Ver
ſammlungsraum der bei Jnkrafttreten gegenwärtigen Verordnung nur
für Geſangs oder deklamatoriſche Vorträge oder für Schauſtellungen von
Perſonen benutzt werden durſte fernerhin zu Theateraufführungen 2
Zu A benutzt ſo muß der Verſammlungsraum je nachdem die Theater
aufführungen nur gelegentlich oder nicht nur gelegentlich erfolgen mit den
r r in Uebereinftimmung gebracht werden die Abſchnitt II unter

B m 4 g bh 3Auch unabhängig von den Vorausſetzungen unter den Ziffernbis 4 müſſen ſoweit Gründe der öffentlichen Sicherheit es holen un

auſſchiebbar erſcheinen laſſen beſtehende Anlagen mit den Anforderungen
des Abſchnittes II in Uebereinſtimmung gebracht werden

s 124 Betriebsvorſchriften
Die Betriebsvorſchriſten für neue Theater und neue Zirkusanlagen

40 bis 50 und g 120 finden auch auf beſtehende Anlagen Anwendung

IV Allgemeine Beſtimmungen
s 125 Banpläne Entleerungsberechnung

Die zur Genehmigung von neuen Anlagen J Zeich en
ſind in der Regel im Maßſtabe von 1 100 bei Bauten beſonders
Umfanges in der Regel im Maßſtabe von 1 150 darzuſtellen In die
Grundriſſe und Schnitte müſſen außer den geplanten Plätzen uſw F8 15
59 und 104 alle wichtigen Maße eingetragen ſein außerdem ſind in die
Grundriß und Schnittzeichnungen des Entwurfs für Theater die Ordinaten
des Parketts der Rangabſtufungen ſowie der Flurfußböden bezogen auf
den Schnittpunkt des eiſernen Vorhanges mit dem Bühnenpodium in die
jenigen für Zirkusanlagen die Ordinaten der Arena der Ringe ſowie der

i her e an ſage denn Zeichnungen neue Anlagen n alls au jenigen füreine Veränderung vorhandener Anlagen iſt de
Entleerung der Zuſchauer Bühnen Verſammlungs und l Räume
in Betracht kommenden Breiten der Gänge Türen Flure T Aus
gänge ins Freie gegebenenfalls auch der Zu und Durchfahrten

Ueber Heizungs Lüftungs Beleuchtungs und Waſſerleitungs
einrichtungen ſind auf Erfordern der Polizeibehörde Ueberſichtszeichnungen
vorzulegen

Allen Bauzei eine Baubeſchreib di diewigtgeten Vantelien ger Verwendung keiten Beſte eher uge

en
Entleerungsberechnung und Baubeſchreibung ſind ſtets in

usfertigungen einzureichen
S 126 Ausnahmen und Dispenſe

Soweit dieſe Verordnung gegenüber einzelnen Anforderungen Aus
nahmen ausdrücklich zuläßt hat deren Bewilligung die Polizeibehörde

Dispenſe von zwingenden Vorſchriften der Verordnung erteiltMNdierungs Präſident ver

zwei
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Nr 202 Sonntag GeneralAnzeiger fur Pane und ven Saalkreis 23
S 127 Strafbeſtimmungen Die Namen können beliebigen Diſten entnommen werden es iſt Brunoßwarte Moritzkirchhof

Uebertretungen der Vorſchriften dieſer Poltzei Verordnung werden unzülaſſig Perſonen die keiner Liſte zugehören zur zu t Deyboldsgafſe Morijtzzwiuger
ſoweit nicht weitergehende Strafbeſtimmungen Anwendung finden mit Enthält ein Stimmzettel mehr Namen als für eine lagsliſte Fiſcherplan Neuegaſfe
Geldſtrafe bis zu 60 Mk bei deren Unbeitreiblichkeit mit entſprechender zugelaſſen ſind ſo gelten die überſchüſſigen letzten Namen nicht Ent raße Par aſſe
Haft geahndet ha t er weniger Namen als für eine Vorſchlagsliſte zugelaſſen ſind ſo Glauchaerſtraße Pulver

s 128 Jnkrafttreten der Verordnung wird er in der Weiſe ergänzt daß die h Namen in derſelben Gommergaſſe Rannif 18
Dieſe Verordnung nitt mit dem Tage ihrer amtlichen Verkündung Reihenfolge ſo weit und ſo oft es zur Ausfüllung erforderlich iſt Hafenſtra Ratswerder

in Kraft Gleichzeitig werden die denſelben Gegenſtand regelnden Ver wiederholt werden Auch darf ein Wähler der auf ſeinem Stimmzettel Hallorenſtraße t
ordnungen vom 21 November 1889 Amtsblatt hinter S 356 21 April weniger Namen hat als für eine Vorſchlagsliſte zugelaſſen ſind ſein Herrenſtraße Schlitzenſtraf
1891 Amtsblatt S 124 ff 20 Juni 1899 Amtsblatt S 302 und Stimmrecht dadurch voll ausnützen daß er auf dem Stimmzettel ein Hirtenſtraße Schwemme An der
5 Februar 1904 Amtsblait S 77 hiermit aufgehoben zelnen der von am Gewählten durch Beifügung von Zahlen hinter Holzplah Schwetſchkeſtraße

Zu dem vorbezeichneten Zeitpunkt noch nicht genehmigte Bauvorhaben ihren Namen mehrere Stimmen gibt PJacobſtraße Spitze
unterſiegen den Vorſchriften der gegenwärtigen Verordnung Jſt aus einem Stimmzettel die Perſon eines der Gewählten nicht Kellnerſtraße e

Merſeburg den 16 Juli 1909 mit Sicherheit zu entnehmen oder ſind nicht wählbare oder in den Kuttelhof TaubenſtraßeDer Königliche RegierungsPräſident Wahlvorſchlagsliſten nicht en e Perſonen darin bezeichnet ſo Langeſtraße Torſtraße 34 68
J v Terpitz ſind die für dieſe Perſonen abgegebenen Stimmen ungültig unbe Lerchenfeldſtraße Unterplan

h r Gültigkeit der außerdem auf dem Stimmzettel noch Lülienſtraße r
angegebenen Namen WMansfelderſtraße erdergaſſeErläuterungen Winden ſich bei s der Stimmzettel zwei gleichlautende Wieſenſtraße

J Als feuerfeſt im Sinne der vorſtehenden Verordnung gelten ineinandergefaltet ſo gilt nur der eine von u Werden gen Mittelwache enkerſtraße 10
außer den maſſiven bis auf weiteres folgende Konſtruktionen verſchiedene Stimmzettel ineinandergefaltet abgegeben ſo ſind ſämt Moritzkirche An der wingerſtraße

a Decken aus unverbrennlichen Bauſtoffen z B Könenſche Vouten
platten Kleineſche Decken und ähnliche Konſtruktionen

v Wände aus Beton mit und ohne Eiſeneinlage glutſicher umhüllte
Eiſenfachwerkswände Wände aus gebrannten Steinen mit Eiſenein
lage und dergleichen Konſtruktionen

e Treppen aus Beton mit und ohne Eiſeneinlage aus Kunſtſtein mit
Eiſeneinlage und dergleichen Konſtruktionen Treppen aus Hau
ſteinen gelten nicht als feuerfeſt
Decken Wände und Treppen mit nicht glutſicher umhüllten Eiſen

teilen gelten nicht als feuerfeſt Zur glutſicheren Ummantelung von Eiſen
konſtruktionen ſind ſchlechte Wärmeleiter zu verwenden die geeignet ſind
die Uebertragung hoher Wärmegrade auf die Eiſenteile zu verhindern

II Als feuerſicher im Sinne der vorſtehenden Verordnung gelten
außer den feuerſeſten bis auf weiteres folgende Konſtruktionen

a Decken die zwar aus unverbrennlichen Bauſtoffen beſtehen aber
nicht glutſicher umhüllte Eiſenteile aufweiſen ferner ausgeſtakte
mit unverbrennlichen Bauſtoffen ausgefüllte und unterhalb durch
weg mit Kalk oder Zementmörtel verputzte oder mit einer gleich
wirkſamen Belleidung verſehene Holzbalkendecken
Wände aus Gips Kunſtiſtein oder dergleichen Platten ferner
beiderſeits verputzte Brettwände oder ausgemauerte Fachwerkswände
Rabitzwände Drahtziegelwände und dergleichen

c Treppen aus Eiſen oder Eichenholz Treppen aus anderem Holz
oder aus Hauſteinen nur dann wenn die Unlerſeiten der Stufen bei
erſteren gerohrt und geputzt bei letzteren geputzt oder bei beiden
mit einer gleich wirkſamen Bekleidung verſehen ſind

d Türen und Klappen aus doppelten mindeſtens 1 mm ſtarken
Eiſenblechplatten mit Aſbeſte nlage beiſpielsweiſe ſolche nach den
Syſtemen von Berner von König C Kücken und von Schwarze
die ſelbſttätig zufallen in 5 em breite Falze aus unverbrennlichem
Bauſtoff ſchlagen und dicht ſchließen

e Dächer die mit einem gegen die Uebertragung von Feuer
genügenden Schutz bietenden Stoffe z B mit Stein Metall
Teerpappe Holzzement Glas oder dergleichen gedeckt ſind

Bekanntmachung
Gemäß S 8 des Ortsſtatuts betr das Gewerbegericht zu d a S

pom 24 Februar 1903 werden die Beiſitzer des Gewerbegerichts auf die
Dauer von 4 Jahren beſtellt und es ſcheidet alle 2 Jahre die Hälfte
der Der ſowohl aus dem Kreiſe der Arbeitgeber als auch dem
jenigen der Arbeitnehmer aus Demgemäß haben die im Jahre 1905

eher gewählten Beiſitzer mit Ablauf des Jahres 1909 aus
uſcheiden

Dies ſtnd folgende Herren
a aus dem Kreiſe der Arbeitgeber
Schloſſermeiſter Louis Andrae
Schumachermeiſter Bernhardt Arndt
Friſeur Eduard Driebe
Bäckermeiſter Otto Günther
Schneidermeiſter Karl Hennig
Wagenfabrikant Ludwig Kathe
Klempnermeiſter Wilhelm Krahl
Maurermeiſter Otto Lingesleben

9 Bautechniker Paul Möbius
10 Malermeiſter Otto Möllhoff
11 Böttchermeiſter Reinhold Otto
12 Tiſchlermeiſter Robert Preller

13 Karl Reinitz14 Hotelbeſitzer Wilhelm Stünkel15 äielbeliger Paul Sünderhauf

b aus dem Kreiſe der Arbeitnehmer
Maler Jacob Arnold
Tiſchler Wilhelm Aue
Bauarbeiter Theodor Brauns
Tiſchler Paul Döring
Markthelfer Louis Emmer
Keſſelſchmied Friedrich Ferdinand
Müller Karl Fiſcher
Schneider Ernſt Fleiſchhauer
Dreher Paul Groöbel

10 Maurer Paul Hanke
11 Maurer Guſtav John
12 Bildhauer Willy Koppe
13 Böttcher Robert Michalke
14 Schmied Wilhelm Scheufler
15 Zimmerer Willy Weiſe

Demgemäß ſind ſowohl von den gewerblichen Arbeitgebern aus
ihrer Mitte als auch von den gewerblichen Arbeitern aus ihrer Mitte
je 15 Beiſitzer auf eine vierjährige Wahlperiode zu wählen

Die Wahlen für die vorgenannten Beiſitzer finden
a für die Arbeitgeber

am Mittwoch den 6 Oktober 1909 nachmittags 7 Uhr
b für die Arbeitnehmer

am Mittwoch den 6 Oktober 1909 von vormittags 8 Uhr bis
nachmittags 128 Uhr

n den unten angegebenen elf Wahlbezirken und Lokalen ſtait
Wiederwahl der ausſcheidenden Beiſitzer iſt zuläſſig ſoweit bei den

ſelben die Bedingungen der Wählbarkeit noch vorliegen
Die r der Beiſitzer iſt unmittelbar und geheim ſie findet nach

den Grundſätzen der Verhältniswahl ſtatt
Die n glageriſeen ſind von den Wahlberechtigten bis

ſpäteſtens Dienstag den 14 September 1909 abends 6 Uhr in der
e des Gewerbegerichts Große Märkerſtraße 20

zwei Treppen einzureichen
Die Vorſchlagsliſten ſind für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge

ſondert aufzuſtellen und dürfen höchſtens je 15 Namen enthalten ſie
v unter Benennung eines für weitere Verhandlungen bevoll
mä tigten Vertreters von mindeſtens 10 Wählern des betreffenden
Wahlkörpers unterzeichnet ſein Mit jeder Vorſchlagsliſte ſind die
Zuſtimmungserklärungen der vorgeſchlagenen Perſonen vorzulegen
Dem Namen ſowohl der vorgeſchlagenen Perſonen als auch der Unler

eichner müſſen Vornamen Stand und Wohnung beigefügt ſein Vorſhlagsli ten welche den vorſtehenden r n nicht entſprechen
oder nicht rechtzeitig eingereicht werden ſind ungültig

Die Wahl Vorſchlagsliſten werden ſpäteſtens am Montag den
27 September 1909 öffentlich bekannt gegeben

Das Wahlrecht darf nur in Perſon und durch Abgabe eines Stimm
zetiels an einer Wahlſtelle ausgeübt werden und zwar von Arbeit
dern an derjenigen in deren Bezirk ſie zur Zeit der Vornahme der
Wahl wohnen oder eine gewerbliche Niederlaſſung haben von Arbeitern in demjenigen Woahlbezirke in welchem ſie zur Zeit der Vor

nahme der Wahl in Arbeit ſtehen oder wohnen
Die Stimmzettel müſſen aus weißem Papier Normal Nr 44

hergeſtellt und 12 x 18 roß ſein Sie dürfen keineduheren Kenn t haben auch nicht unterſchrieben ſein oder einen

Proteſt oder Vorbehalt vie
Stimmzettel welche dieſen Vorſchriften nicht entſprechen ſind un

gültig Die Stimmzetiel ſind außerhalb des Wahllokals handſchriftlichoder im Wege der Vervielfältigung mit der deutlichen Bezeichnung ſo

vieler Perſonen zu verſehen als für eine Vorſchlagsliſte zugelaſſen
ſind und derart zuſammenzulegen daß die darauf enthaltenen Namen

liche e
Als Arbeitgeber gelten diejenigen ſelbſtändigen Gewerbetreibenden

die mindeſtens einen Arbeiter regelmäßig d r hindurch oder zugewiſſen n des Jahres beſchäftigen Den Arbeitgebern ſtehen die
mit der Leitung eines Gewerbebetriebes oder eines beſtimmten
Zweiges desſelben betrauten Stellvertreter der ſelbſtändigen Ge
werbetreibenden ges ſofern ihr Jahresarbeitsverdienſt an Lohn oder
Gehalt 2000 Mark überſteigt

Die der Zuſtändigkeit des Gewerbegerichts unterſtelltengewerbetreibenden gelten ſofern ſie ſelbſt mindeſtens einen Arbeiter
regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewiſſen Zeiten beſchäftigen

als Arbeitgeber andernfalls als Arbeiter
Arbeiter ſind diejenigen Geſellen ein Fabrikarbeiter und

Lehrlinge auf welche der ſiebente Teil der Gewerbe Ordnung An
wendung findet desgleichen Betriebsbeamte Werkmeiſter und mit
höheren techniſchen Dienſtleiſtungen betraute Angeſtellte deren Jahres
arbeitsverdienſt an Lohn oder Gehalt 2000 Mark nicht überſteigt

Wählbar ſind die zum Amt eines Schöffen fähigen Arbeitgeber
und Arbeiter welche

a Angehörige des Deutſchen Reiches ſind
b das dreißigſte r vollendet haben
e in Halle a S ſeit mindeſtens zwei Jahren wohnen und beGaſt ſind
d für ſich oder ihre Familien in dem der Wahl vorangegangenen

Jahre Armenunterſtützung auf Grund des Geſetzes über den
Unkerſtützungswohnſitz vom 6 Juni 1870 und des Geſetzes be
treffend die Ausführung des Bundesgeſetzes über den Unter
ſtützungswohnſitz vom 8 März 1871 nicht empfangen oder die
empfangene Armenunterſtützung erſtattet haben

Unfähig zum Amt eines Schöffen und daher nicht wählbar ſind
a Perſonen welche die Befähigung infolge ſtrafgerichtlicher Ver

urteilung verloren haben
b Perſonen gegen welche das Hauptverfahren wegen eines

Verbrechens oder Vergehens eröffnet iſt das die Aberkennnung
der bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Bekleidungöſfentligher Aemter zur Folge haben kann

Perſonen welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Ver
fügung über ihr Vermögen beſchränkt ſind

Perſonen welche wegen körperlicher oder geiſtiger Gebrechen zudem Amte nicht geeignet ſind können ebenfalls nicht gewählt werden

Zur Teilnahme an der Wahl ſind nur berechtigt
a ſolche Arbeitgeber welche das fünfundzwanzigſte Lebensjahr

vollendet und im Bezirk des Gewerbegerichts Wohnung vder
eine gewerbliche Niederlaſſung haben

b ſolche Arbeiter welche das fünfundzwanzigſte Lebensjahr voll
endet und in dem Bezieke des Gewerbegerichts Wohnung oder
Beſchäftigung haben

Dieſelben müſſen im übrigen die zur Uebernahme eines Amtes als
Schöffe erforderlichen Eigenſchaften beſitzen

Die Mitglieder der hier beſtehenden BauJnnung und FleiſcherZwangs Jnnung ſowie die bei dieſen Jnnungsmitgliedern riga

ligten Geſellen Gehülfen und Arbeiter ſind für das Gewerbe Gericht
weder wählbar noch wahlberechtigt da für die genannten Jnnungen
eigene Schiedsgerichte errichtet ſind

Das Reich der Staat die Gemeinden und ſonſtige öffentliche Ver
bände ſowie juriſtiſche Perſonen üben ihr Stimmrecht durch ihre ge
ſetzlichen Vertreter aus

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl iſt auf Erfordern
dem Wahlvorſtande im Wahllokale nachzuweiſen Hierzu genügt für
die Arbeitgeber die Beſcheinigung über die nach S 14 der Gewerbe
ordnung erfolgte Anmeldung des Gewerbebetriebes oder die lehte
Quittung über Zahlung der Gewerbeſteuer für die Arbeiler ein
Zeugnis ihres Arbeitgebers oder des zuſtändigen e liſet T fariag
durch welches beſtätigt wird daß ſie innerhalb der Stadt Halle a S
in Arbeit ſtehen oder wohnen Die Anerkennung anderer Ausweiſe
bleibt dem Ermeſſen des Wahlvorſtandes überlaſſen

Formulare zu den vorerwähnten Zeugniſſen werden in der Gerichts
ſchreiberei des Gewerbegerichts Große Märkerſtraße Nr 20 zwei
Treppen unentgeltlich verabreicht auch ſind ſolche den einzelnen
PolizeiKommiſſariaten zugeteilt

Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahl feſtgeſetzten Zeit ſind
nur noch diejenigen Perſonen welche bereits im Wahllokale anweſend
ſind zur Wahl zuzulaſſen

Halle a den 17 Auguſt 1909
er Vorſitzende des Gewerbegerichts

Wahllokale
I Wahlbezirk

Wahllokal Volksſchule in der Drehhauptſtraßze
Albert Dehneſtraße MühlgaſſeAnkerſtraße MühlpforteBärgaſſe NeunhäuſerBarfüßerſtraße Nikolaiſtraße
Bechershof OleariusſtraßeBergſtraße PackhofsgaſſeBerlin Gr u Kl ParadeplatzBölbergaſſe PfälzerſtraßeBrauhausſtraße Kl Poſtſtraße
Brüderſtraße Promenade Alte Nr 11Dachritzſtraße Ranniſcheſtraße 9 u 14 23
Domplatz RathausſtraßeDomſtraße RitterſtraßeDreyhauptſtraße Rittergaſſe
Flutgaſſe Robert FranzſtraßeFreudenplan SalzſtraßeFürſtental SahzgrafenſtraßeGraſeweg Sandberg Gr u KlGutjahrſtraße SchlammHackebornſtraße Schloßberg
Hanffack Schloßgaſſe Gr u KlJägergaſſe SchmrerſtraßeKanzleigaſſe Schmalegaſſe
Karzerplan SchükershofKaulenberg SchulſtraßeKlausſtraße Gr u Kl Sperlingsberg
Kleinſchmieden Spiegelſtraße
Kühler Brunnen Sieinbocksgaſſe
Kuhgaſſe Steinſtraße Gr Nr 19u 73 88
Kutſchgaſſe KlLeipzigerſtraße 25 und 87 106 Sternſtraße
Märkerſtraße Gr u Kl Talamtſtraße
Marienkirche An der TrödelMarkt Alter TuchrähmenMarktplatz Ulrichſtraße Gr u KlMeteritzſtraße Univerſität An der
Mittelſtraße ZapfenſtraßeMühlberg Zenkerſtraße 16 u 11 17

II WahlbezirkWabhkllokal Letr Tanbenftraße

IV Wa

Liebenauerſtraße 19 165

Annenſtraße
Beeſenerſtraße 5 u 23 31
Beyſchlagſtraße
Bernhardyſtraße
Blücherſtraße
Bruckdorferſtraße
Buddeſtraße
Dryanderſtraße
Franckeplatz
Hochſtraße

Kirchnerſtraße
Königsplatz
Königſtraße 10 94
Landwehrſtraße 20
Liebenauerſtraße 18 u 166 180
Lindenſtraße

Anhalterſtraße
Auguſtaſtraße
Bauhof Am
Brauhausſtraße Gr
Büſchdorferſtraße
Canengerweg
Charlottenſtraße
Erondorferſtraße
Delitzſcherſtraße
Dorotheenſtraße
Dzondiſtraße
Forſterſtraße 24 und 32 58
Franckeſtraße
Freiimfelde
Freiimfelderſtraße
Germarſtraße
Gottesackerſtraße
Grimmſtraße
Güterbahnhof Am
Hagenſtraße
Halberſtädterſtraße
Herbartſtraße

Königſtraße 9
IX

Berlinerſtraße
Bismarckſtraße
Cecilienſtraße
Deſſauerſtraße
Ernſt Moritz Arndtſtraße
Feldſtraße
Forſterſtraße 25 31
Franzoſenweg
Friedrichſtraße 130
und Friedrichſtraße 49 70
Frieſenſtraße
Grube Frohe Zukunft

Goetheſtraße
Grünſtraße
Gütchenſtraße
Hardenbergſtraße

Harz 38 52
Hedwigſtraße
Herderſtraße
Hordorferſtraße
Humboldtſtraße
Jahnſtraße
Julius Kühnſtraße
Kaiſerplatz
Kapellengaſſe

Adolfſtraße
Advokatenweg 13 und 30 48
Albrechtſtraße

Bernburgerſtraße

Albert Schmidtſtraße äckerſtraßeh rn Blumenſtraße
Blumenthalſtraße

III Wah
Wahllokal Volksſchule am r

lbezirk

Beeſenerſtraße MelanchthotBeeſenerweg Nickel Hoffmannſtraze
Sag gekeah n e 8Bugenhagen e öpzigerſtraßeCalvinſtraße S leiermacherſtraße
Canſteinſtraße SchönitzſtraßeEckſteinſtraße Serkendorffſtraße
lottwellſtraße Semmlerſtraße

r ſaß Seeuſtav Hertzberg oluckſtraßeJonasſtraße Wegſcheiderſtraße
Leoſtraße WitteſtraßeLudwigſtraße Wörmlitzerſtraße 18 168
Lutherplatz ZwingliſtraßeLutherſtraße

hlbezirk
Wahllokal Volksſchule in der Liebenauerſtraße

Artillerieſtraße Lützenerſtraße
Barbaraſtraße RaffinerieſtraßeDieskauerſtraße Schloſſerſtraße
Huttenſtraße Schmiedſtraße
Ladenbergſtraße Südſtraße
Lauchſtädterſtraße Thomaſiusſtraße 15 34
Leipziger Chauſſee Alte Thüringerſtruße

Turmſtraße 150
V Wahlbezirk

Wahllokal Schultheiß Ausſchank Merſeburyerſtraße 10
Merſeburgerſtraße 151 u 155 170

VI Wahlbezirk
Wahllokxal Saal im Erdgeſchoß Thielenſtraße 1 Eingang

Nordſeite an der Stationskaſſe
Merſeburgerſtraße 152 1654

VII Wahlbezirk
Wahllokal Mittelſchule an der Torſtraße

Maybachſtraße
Niemeyerſtra
Oſendorferſtrgße
Pfännerhöhe
Rudolf Haymſtraße
Steinweg
Streiberſtraße
Südſtraße 11 und 50 65
Thielenſtraße 15
Thomaſiusſtraße 14 u 35 51
Torſtraße 38
Turmſtraße 5 und 151 159
Vereinsſtraßen V
Wörmligerſtraße 12 u 109 118
Wolfſtraße

VIII Wahlbezirk
Wahllokxal Mittelſchule in der C lottenſtraße

Ktukenbergſtraße
Kurzegaſſe
Landsbergerſtraße

Landwehrſtr I u 21
Leipzigerſtraße 26 86

Magdeburgerſtr c und

Marienſtraße
Martinsberg 11 24
Martinſtraße
Meckelſtraße
Parkſtraße
Prinzenſtraße
Promenade Neue
Ranniſcheſtraße 10 18
Reideburgerſtraße
Riebeckplatz
Röſerſtraße
Sagisdorferſtraße
Thielenſtraße 5 a
Töpferplan
Viehhofſtraße
Volkmannſtraße 13

ahlbezirkWahllokal We l e Friefenſtraße

Karlſtraße
Krauſenſtraße
Leſſingſtraße
Louiſenſtraße
Luckengaſſe
Ludw Wuchererſtr 1 u 6086
Magdeburgerſtraße 15 89
Margaretenſtraße
Marthaſtraße
Martinsberg 10
Promenade Alte 12 85
Scharnhorſtſtraße
Schillerſtraße
Schimmelſtraße
Sophienſtraße
Steinſtraße Gr 20 72
Uhlandſtraße
r
Viktoriaſtraße

Viktor S lſtraße
Volkmannſtraße von 14 an
Weidenplan
Wielandſtraße
Wilhelmſtraße
Zinksgartenſtraße

X lWahllokal Sie P r en
Böckſtraße
Brandenburgerſtraße
Breiteſtraße
Bülowſtraße
Burgſtraße 32 46

r



Seite 20
e
Fri tigt
7 ri ſtraße 14 48
7 Reuterſtraße

artenſtraße
Geiſtſtraße
Georgſtraße
Gut Gimritz mit Mühle
Göbenſtraße
Goſenſtraße Große 12 31

Händelſtraße RoonſtraßeHarz 87 ScharrenſtraßeHeinrichſtraße Schleuſe An der
Henriettenſtraße Staudeſtraße
ermannſtraße Steinmühleohenzollernſtraße Stephanſtraße
ägerplatz Triftſtraße 5 u 36
irchtor Am UleſtraßeKloſterſtraße ViktoriaplatzKohlſchütterſtraße Viktoriaſtraße 13 u 68 80

Kronprinzenfſtraße Wallſtraße Gr u KlKurfürſtenſtraße WeinbergLafontaineſtraße Weinnerſraße
Laurentiusſtraße Yorkſtraße

XI Wahlbezirk
Wahllokal Mittelſchule Friedenſtraße 33

Sonntag
Leitergaſſe
Ludwig Wuchererſtraße 28 59
Moltkeſtraße
Mozartſtraße
Mühlweg
Neumarktſtraße
Peißnitz
Reichardtſtraße

Reilſtraße 21 u 115 134

General er

Richard Wagnerſtr 10 u 48 60

Abdvokatenweg 14 29 Lothringerſtraße
Angerſtraße MötzlicherſtraßeAngerweg MorlſtraßeBahnhofſtraße NordſtraßeBelfortſtraße Obſtweinſchenke
Birkenwäldchen Oppinerſtraße
Brachwitzerſtraße Petersbergſtraße
Brunnenſtraße Gr u Kl Peſtallozziſtraße
Burgſtraße 31 u 46 72 Pfarrſtraße
Cröllwitzerſtraße Planſtraße
Dölauerſtraße Platanenſtraße
Eichendorffſtraße Rainſtraße
Elſäſſerſtraße Reilſtraße 22 114
Fährſtraße Rich Wagnerſtraße 11 47
Falkſtraße RoſenſtraßeFaſanenſtraße Saaleſtraße
Felſenſtraße Saalſchloßſtraße
Fichteſtraße Saalwerderſtraße
Friedenſtraße SchleifwegSchleuſenſtraße

abelsbergerſtraße Schützenhof
Galgenberg Am SchulbergGiebichenſteinerſtraße Schurigsgarten
Gneiſenauſtraße Seebenerſtraße
Goſenſtraße Gr 11 u 32 41 Seydlitzſtraße
Goſenſtraße Kl TalſtraßeGötſcheſtraße Tiergartenſtraße
Kabelhäuſer Triftſtraße 85Klausbergſtraße Trothaerſtraße
Königsberg WaſſerwegKörnerſtraße Weißenburgſtraße
Köthenerſtraße Wittekindſtraße
Kurallee Wörthſtraße,Landgeſtüt ZentralGeflügelZucht AnſtaltLeopoldſtraße Zietenſtraße

Lettinerſtraße

Bekanntmachung
1 Das Städtiſche Muſeum im Eichamtsgebände am Großen

Berlin iſt täglich unentgeltlich geöffnet und zwar an Wochentagen von
11 1 Uhr und Sonntags von 11 bis 2 Uhr

2 Das neue Städtiſche Muſeunm in der Moritzburg iſt bis auf
weiteres unentgeltlich geöffnet Mittwochs von 11 bis 1 Uhr und Sonn
tags von 11 bis 2 Uhr

Außerhalb dieſer Beſuchszeiten
ebäude und in der Moritzburg ſowie der der Stadtgemeinde gehörigeZeit der Burgruine gegen ein Entgelt von 50 Pfg für die Perſon be

ſichtig werden
on Vereinen wird wenn mehr als 10 Perſonen das Muſeum be

ſichtigen wollen ein Eintrittsgeld von 20 Pfg für die Perſon erhoben
Schulklaſſen haben pro Schüler 10 Pfg und die ſie begleitenden er
wachſenen Perſonen 20 Pfg zu zahlen

Eintrittskarten ſind bei dem betreffenden Muſeumsdiener zu löſen
Halle a den 25 September 1906

Bekanntma
Die öffentlichen unentgeltlichen Schutzpockenimpfungen

veſem Jahre unter Leitung des Königlichen Kreisarztes Herrn Geheimen
Medizinalrat Dr Riſel wie folgt

I in Halle Trotha am Donnerstag den 2 Seſtem
ber nachmittags 4 Uhr im Schulgebänude Petersberg
ſtraße 90

II in Manllie Giebichenstein am Freitag den 3 und
10 September nachm 4 Uhr in der Turnhalle des
Schulgebäudes Gr Brunnenſtr 6 Eing Friedenſtr

III in der Altstadt a im Monat S
Dienstag nachmittags

b im

hanptſtraße 5
Der Jmpfung ſind diejenigen Kinder zu unterziehen welche

a im Jahre 1908 geboren ſind
b in früheren Jahren geboren ſind bisher nicht oder zum erſten

reſp zweiten Male erfolglos geimpft worden ſind oder krank
heitshalber nicht geimpft werden konnten

Bei Vorſtellung eines jeden Jmpflings iſt dem Impfarzte
ein Zettel zu übergeben auf welchem Namen des Kindes und

ahr und Tag der Geburt desſelben ſowie Namen Stand
ohnung des Vaters Pflegevaters oder Vormundes

bezw der Mutter oder Pflegemutter richtig und deutlich ver

Ort
und

zeichnet iſt
Aus einem Hauſe in welchem anſteckende Krankheiten wie Scharlach

Maſern Diphtherie Croup Keuchhuſten Flecktyphus roſenartige Ent
zündungen oder die natürlichen Pocken herrſchen dürfen die Jmpflinge in

Jmpflokal gebracht werden
Die Kinder müſſen zum Jmpftermin mit reingewaſchenem Körper

und reinen Kleidern namentlich mit reinem Hemd gebracht werden
Nach dem Impfen iſt auf möglichſt große Reinhaltung der Jmpflinge

keinem Falle in das

zu ſehen
Jeder Jmpfling muß 7 Tage nach erfolgter Jmpfung an dem auf

die Jmpfung folgenden gleichnamigen Wochentage zu der feſtgeſetzten Zeit
telle zur Nachſchau vorgeſtellt werden widrigenfalls die Jmp

fung als ungeſchehen angeſehen wird und ein Jmpfſchein
an gleicher

werden kann Sollte ein Kind am
licher Erkrankung oder weil in dem Hauſe eine anſteckende Krankheit
herrſcht nicht in das Jmpflokal gebracht werden können ſo haben die
Eltern oder deren Stellvertreter dieſes ſpäteſtens am Tage der Nachſchau
dem Jmpfarzt anzuzeigen

ie Eltern Pflegeeltern und Vormünder der im laufenden Jahre
impfpflichtigen Kinder bezw Pflegebefohlenen werden unter Hinweis aufDyſgeſeyes vom 8 April 1874 ange

ark oder 3 Tagen Haft aufgefordert mit
ihren Kindern bezw Pfleglingen in den anberaumten Jmpf bezw Nach
ſchauterminen zu erſcheinen oder die Zurückſtellung durch ärztliche Zeug
niſſe welche dem Jmpfamte Dreyhauptſtraße 6 Zimmer 12/13

Jſt ein Jmpfpflichtiger auf Grund ärzt
eugniſſes von der Jmpfung zweimal befreit worden ſo kann die

fernere Zurückſtellung nur durch den zuſtändigen Jmpfarzt erfolgen
Eltern pp welche ihre Kinder privatim impfen laſſen ſind

die in S 14 Abſ 2 des Reichs
drohten Strafen bis zu 50

vorzulegen ſind nachzuweiſenlichen 3

verpflichtet die Impfſcheine der
Kenutnisnahme nach er h npfuns vorzulegen

Die PolizeiVerwaltungHalle a den

e Taubenſtraße 13
onat September jeden Mittwoch nachmittags

4 Uhr in der Turnhalle des Schulgebändes Drey

können die Muſeen im Eichamts

Der Maniftrat

ehung
finden in

ſtatt

tember jeden
4 Uhr in der Turnhalle des

nicht erteilt
Tage der Nachſchau wegen erheb

vorgenannten Dienſtſtelle zur

Bekanntmachung
Liſte der hieſigen ſtimmfähigen Bürger liegt vom

1 bis einſchließlich 15 September 1909
während der Dienſtſtunden vorm 1
abends vorm 8 bis nachm 3 Uhr in dem ſtädtiſchen Bureau VIII
Rathausſtraße Nr 19 pt r Zimmer 48 Einſicht aus

Gegen die Richtigkeit oder Vollſtändigkeit der Liſte kann von jedem
Mitgliede der Stadtgemeinde innerhalb der Friſt im genannten Bureau
ſchriftlich oder zu Protokoll Einſpruch erhoben werden

Halle a den 23 Auguſt 1909 Der Magiſtrat
Bekanntmachung

Die Staatlich Städtiſche Maſchinenbauſchule zu Halle a S
umfaßt 2 Klaſſen und bildet den Unterbau zu einer Königlich Preußiſchen
vierklaſſigen niederen Maſchinenbauſchule Nach erfolgreichem Beſuch der
Oberklaſſe Berechtigung zum Eintritt in die 2 Klaſſe einer Königlichen
Vollanſtalt ohne beſondere Prüfung Halbjährliches Schulgeld 30 Mark
Beginn des Winterhalbjahres am 18 Oktober Auskunft erteilt Direktor
Brumme Gutjahrſtraße 1

Halle a im Juni 1909Das Kuratorium der Staatlich ſchen Handwerkerſchnle

Bekanntmachung
Die Staatlich Städtiſche Handwerkerſchule in Halle a S be

innt den Unterricht im Winterhalbjahr 1909/191 den
7 Oktober vormittags 725 Uhr in den Abend und Sonnutagsklaſſen
geren den 18 Oktober vormittags 10 Uhr in ſämtlichen Tages
aſſen

Die Anſtalt umfaßt folgende Abteilungen5 eine Baugewerk du e
b eine Maſchinenbauſchule eeine Tagesklaſſe für Dekorationsmaler Lithographen
d eine Tagesklaſſe für Kunſthandwerker Kunſt und Bauſchlofſer

Bau und Möbeltiſchler Modelleure
e eine Tagesklaſſe für Banhandwerker Maurer und Zimmerer

Steinmetzen
Abend und Sonntagsklaſſen für die verſchiedenſten Bernfe

g Lehrwerkſtätten für Klempner Tiſchler und Holzbildhauer
h en für Damen im Freihandzeichnen Modellieren und

nitzen
Die Zahlung des a hat am 21 und 22 Oktober d

abends von 9 Uhr im Zimmer Nr 18 Bibliothek der Han
e e erfolgen Schüler welche erſt nach dieſem Tage zur
Anmeldung kommen haben in der ſtädliſchen Steuerkaſſe RathausZimmer 5 vormittags rn 8 und 1 Uhr zu Es beträgt
das Schulgeld halbjährlich in der Baugewerkſchule 80 Mark in der
Maſchinen le ſowie in den Tagesklaſſen für Dekorationsmaler
und Kunſthandwerker 30 Mark in der Tagesklaſſe für Bauhandwerker
25 Mark in den Abend und Sonntagsklaſſen und ſonſtigen einzelnen
Tageskurſen für wöchentlich 6 Unterrichtsſtunden 8 Mark für
wöchentlich 10 Unterichtsftunden 5 Mark für wöchentlich 11 20
Unterrichtsſtunden 15 Mark für wöchentlich 21 und mehr Unterrichts
rer 25 Mark Vollſchüler eichsausländer haben als Voll
chüler den fünffachen Betrag zu zahlenAnmeldungen zu ſämtliche bteilungen werden vom 2 Auguſt ab

bis zum Beginn des Winterhalbjahres gentage von 10 11 Uhr
vormittags und mit Ausnahme Sonnabends bis zum Schluſſe des
Sommerhalbjahres von 8 Uhr abends im Amtszimmer des Direk
tors ſowie am 11 und 12 Oktober von 9 Uhr abends im r
Nr 19 der Handwerkerſchule entgegengenommen Spätere Meldungen
können nur inſoweit berückſichtigt werden als die Raum und Betriebs
verhältniſſe es geſtatten

Die Lehrpläne der einzelnen Abteilungen werden auf Verlangen
vom Direktor der Anſtalt koſtenlos abgegeben

Der Lehrplan der Abend und Sonntagsklaſſen umfaßt hauptſäch
lich ſolgende Unterrichtsfächer Freihand und geometriſches Zeichnen
darſtellende Geometrie Fachzeichnen Elektrizitätslehre Maſchinen
lehre Geometrie Mechanik Rund und Zierſchrift gewerbliche
Buchführung Modellieren und Schnitzen

Fortbildungsſchulpflichtige junge Leute die eine weitere Aus
bildung im Zeichnen erſtreben werden von der Teilnahme am r
unterricht in der ſtädtiſchen gewerblichen Fortbildungsſchule entbunden

und den Saalkreis

Die nach Vorſchrift des Ortsſtatuts vom 1898 berichtigte

und nachm 6 Uhr Sonn

29 Auguſt Nr 22
atlich Städtiſche Handels undGenelbe Sue de en

Wahlfreie Kurſe für weibliche Angeſtellte im Flädo en Betriebe

vom 20 Oktober 1909 ab Montags Mittwochs Donnerstags und
drei eäge t 2 Rech 3 einfache Bn 1 Deutſch echnen 3 einfache Buchführun4 S 5 Maſchinenſchreiben f Sführunz

Das Schulgeld beträgt

r er r e 4 Je e e 22 Fächer oder mehrere zuſammen 3
e Muagſchinenſchreiben inkl Schreibma Finengebühe 8

e e NMuſſchinenſchreiben und Stenographie 10
e e NMuagſchinenſchreiben Stenographie Deutſch und

nen e 7 a e a e 7 7Maſchinenſchreiben Stenographie Buchführung 10
Geſuche um Schulgelderlaß oder rn n ſind bis zum

15 September an den Schulvorſtand zu richten Anmeldungen werden
bis 15 September d J von der Schulvorſteherin Frau Gehrts Wild
hagen an den Wochentagen von 10 11 Uhr vormittags in der Schule

m pätere Anmeldungen können nur berückſichtigt werden wenn in den
eingerichteien Kurſen noch Platz vorhanden iſt

Die oben angegebenen Kurſe werden nur dann eingerichtet werden
wenn ſich wenigſtens 10 Schülerinnen zur Teilnahme m

Halle a im Juli 1909
Der Schulvorſtand der Staatlich Städtiſchen

Handels und Gewerbe Schule für Mädchen
Bekanntmachung

Die Staatlich Städtiſche Baugewerkſchule zu Halle a S bildet den
Unterbau zu einer Königlich Preußiſchen fünfklaſſigen er
und umfaßt im kommenden Winterhalbjahr die Klaſſen 5 und 4 Nach
erfolgreichem Beſuche der 3 Klaſſe die vorausſichtlich im nächſten Sommer
halbjahr eingerichtet wird Berechtigung zum Eintritt in die 2 Klaſſe

einer re Vollanſtalt W beſondere Prüfung Halbjährliches
Schulgeld Mark Beginn des Winterhalbjahres am 18 Oktober
Meldungen bis ſpäteſtens 1 September
Brumme Gutjahrſtr 1

Halle a im Juli 1909Das Kuratorium der Staatlich Städtiſchen Handwerkerſchule

Bekanntmachung
Nachſtehende Perſonen ſorgen nicht für ihre Familie oder Kinder

ſo daß dieſen aus öffentlichen Mitteln Unterſtützung bezw Pflegegeld gezahlt
werden muß

1 Andrae Franz Arbeiter geb 10 Juli 1872 in Deſſau
2 Duszinski Otto Schneider geb 7 September 1873 in Straß

iburg i W
3 23 mann Reinhold Arbeiter geb 24 Mai 1868 in Obero

eutſchenthal

4 8e77 Hermann Arbeiter geb 4 Juli 1872 in Halle a S
oack Max Maler geb 20 September 1864 in Halle a S

Lehmann Otto Arbeiter geb 21 Oktober 1867 in Spielberg
Oſterland Guſtav Bierfahrer geb 16 März 1879 in Shylbitz
Kreidemeyer Wilhelm Kutſcher geb 18 Dezember 1881 in Eisleben
Nieme Eduard Maler geb 2 Juli 1874 in Petersberg

10 Röhrborn Hermann Arbeiter geb 30 März 1855 in Halle a S
11 Hellmich Paul Arbeiter geb 29 Oktober 1852 in Nilbau
12 Degner Hermann Arbeiter geb 4 Mai 1877 in Königsberg i Pr
13 W Otto Schuhmacher geb 8 Januar 1874 in Burg b M
14 Göbel Otto Former geb 22 Oktober 1868 in Halle a S
15 Wiemann Karl Arbeiter geb 29 November 1858 in Hafrungen
16 Freund Paul Arbeiter geb 13 Oktober 1865 in Liſſa
17 da Kaufmann bezw Arbeiter geb 3 Dezember 1879 ir

alle a S

18 Patzſch Wilhelm Arbeiter geb 11 November 1860 in Ammendorf
19 Giebler Albert Schmied geb 4 Oktober 1870 in Klepzig
20 Weſoly Karl Schreiber geb 18 Mai 1886 in Halle a S

Wir bitten um Mitteilung der Aufenthalte der Genannten
Halle a den 24 Auguſt 1909 Die Hrmen Direktion

Auskunft erteilt Direkton

S

9

wenn ſie mindeſtens wöchentlich 4 Stunden den Zeichenunterricht derHandwerkerſchule beſuchen Magenleidenden
g ewerticnte de gt et 7 e a e ehe r J teile Ap h gern und 5augewerkſchule die Klaſſen V un n em neuen rplan unentge mit was mir vondurchgeführt werden r jahrelangen qualvollen Magen u 59 e

Halle a im Juli 1909 z Verdauungsbeſchwerden geholfen räriqions UDas Kuratorium hat A Hoecok Lehrerin Dieder Staatlich Städtiſchen Handwerkerſchule Sachſenhauſen b Frankfurt a M Begte
Bekanntmachung

Staatlich Städtiſche Handels und Gewerbeſchule für Mädchen in der Mittelſchule an
der Kloſterftraße

Der Unterricht beginnt im Winterhalbjahr am 18 Oktober 1909
Schulgeld Dauer des WöchentliI Abteilung Praktiſche Lehrfächer halbjährl Kurſus entlich

a Handarbeits Kurſus 15 Mk 12 Mon 10 Std Handarbeit 5 Std Zeichnen
b Maſchinen u Wäſchenäh Kurſus 20 Mk 12 Mon 10 prakt Arb 5
o Schneider Kurſus 20 Mk 12 Mon 10Putz Kurſus 15 Mk 12 Mon 5e Kurſus für Kunſthandarbeiten 20 Mk 12 Mon 10 5

Zeichnen und Malen 15 Mk 12 Mon 20 Stunden
II Abteilung Handarbeitslehrerinnen

Seminar 55 Mk 12 Mon 34 StundenIn dieſe Abteilung werden nur im Oktober
Schülerinnen aufgenommen die das 18 Jahr
zurückgelegt und die oberſte Klaſſe einer voll
entwickelten höheren Mädchenſchule oder Mädchen

Mittelſchule mit Erfolg oder den
Nachweis einer gleichwertigen Bildung zu er hbringen vermögen eIII Abteilung Handelsſchnle eEinfache und doppelte Buchführung Handels meelehre Kontorpraxis Handelsgeographie Deutſch er reeeW e h i arten enund Korreſpondenz Stenographie Gabelsberger rirerergegvueund Stolze Schrey Schön und Rundſchrift zaSchreibmaſchine Volkswirtſchaftslehre Geſund

heitslehre 30 Mk 12 Mon 25 Stunden eDie Schülerinnen die am Maſchinenſchreiben W Fieden stteilnehmen haben vierteljährlich 3 Mk mehr dern 371 Vzu bezahlen
Bei der Anmeldung iſt das letzte Schul

zeugnis vorzulegen

IV ges e e i ächereutſch Literatur Franz EngliſchRechnen Geſundheitslehre R i in plechten
Geſchichte Geographie und Naturkunde Kunſt Tgeſchichte 15 Mk 12 Mon 5 10 Stunden e rotDas Schulgeld wird vierteljährlich voraus z offene Seinbezahlt Auf Wunſch können 8 Kurſe zu a 80wod als altsſammen genommen werden z B Handarbeit m WMaſchinennähen allgemeinbildende Fächer oder GrKunſthandarbeit Putz allgemeinbildende Fächer Alle 29 Hilfe
oder Schneidern und Wäſchenähen 30 Mk 12 Mon 24 30 Stunden V agen 0 in Vorroed gut er a renGeſuche um Schulgelderlaß oder Schulgeldermäßigung für das Winterhalbjahr ſind bis zum 15 September Z rei 33 a P ars

an den Schulvorſtand zu richten 22 bewährtenBei der Anmeldung werden 5 Mk Einſchreibegebühren erhoben die bei der zweiten Schulgeldzahlung S 2 Ripp sehen Heoilsalb

in v hen u r wenn z Schülerin nicht eintritt 2nmeldungen werden bis zum 15 September von der Vorſieherin Eliso Gehrts Wildhag ochan den Wochentagen von 10 11 Uhr vormittags in der Schule an n egengenommen en Arwin r
Spätere Anmeldungen könſten nur ſoweit beruhigt werden ats in den eingerichteten a ne en

Kurſen noch Platz vorhanden iſt oHalle a S im Juli 1909 d ar
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